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Herzlich Willkommen zur Veranstaltung

Kennzeichen
Aufkleber
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Kennzeichen Aufkleber

• Lassen Sie Aufkleber nicht auf´s Nummernschild

• „Sind Sie Fan eines Fußballvereins, gehören Sie 
selbst einem Verein an oder sind Sie im Beitz 
witziger Sticker mit Botschaften oder anderen 
Gimmicks, sollten Sie diese nicht auf Ihr 
Kennzeichen kleben. Im Handel bekommen Sie 
spezielle Aufkleber für Autokennzeichen und die 
Fläche gibt ausreichend Platz her. Dennoch ist 
das Bekleben des Kennzeichens verboten, gilt als 
Straftat. Oftmals bewerben Anbieter diese 
Aufkleber aus Unwissenheit als Kennzeichen-
aufkleber.“ https://www.

autoscout24.de 

https://www.autoscout24.de/
https://www.autoscout24.de/
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Kennzeichen Aufkleber

• Zulassung

• Kfz und ihre Anhänger, die auf öffentlichen 
Straßen in Betrieb gesetzt  werden sollen, 
müssen von der Zulassungsbehörde zum 
Verkehr zugelassen sein.

• Die Zulassung erfolgt auf Antrag … bei 
Vorliegen einer Betriebserlaubnis oder einer 
EG-Typgenehmigung durch Zuteilung eines 
amtlichen Kennzeichens und Ausfertigung 
einer Zulassungsbescheinigung.

§ 1 I StVG
§ 3 I FZV
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Kennzeichen Aufkleber

• Zulassung

• Die Zulassungsbehörde teilt dem Fahrzeug 
ein Kennzeichen zu. Es besteht aus

• Unterscheidungszeichen
• Erkennungsnummer 
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Kennzeichen Aufkleber

• Zulassung

• Das Kennzeichen muss abgestempelt 
werden
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Kennzeichen Aufkleber

• Kennzeichen

• Fahrzeuge dürfen nur in Betrieb genommen 
werden, wenn das zugeteilte Kennzeichen 
auf einem Kennzeichenschild […] aus-
gestaltet, angebracht und beleuchtet ist und 
die Stempelplakette vorhanden ist und keine 
verwechslungsfähigen oder beeinträchti-
genden Zeichen und Einrichtungen […] 
angebracht sind.

§ 12 XIII Satz 1 FZV
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Kennzeichen Aufkleber

• Kennzeichen

• § 12 FZV
• vorne und hinten außen
• fest angebracht
• mit Stempelplakette versehen
• Anbringungsort
• nicht spiegeln, verdeckt oder verschmutzt
• ohne Glas, Folien, Abdeckungen
• hinteres Kennzeichen beleuchtet
• keine Zeichen und Einrichtungen, die zu 

Verwechslungen führen
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Kennzeichen Aufkleber

• Kennzeichen

• § 12 II Satz 2 FZV
• Form, Größe und Ausgestaltung 

einschließlich Beschriftung müssen 
[…] der Anlage 4 entsprechen.
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Kennzeichen Aufkleber

• Kennzeichen

• § 12 II Satz 3 FZV
• Kennzeichenschilder müssen […] dem 

Normblatt DIN 74069:2022 […] (hier: Nr. 
6.2 i.V.m. DIN 6171:2017-02 Tab. 3) 
entsprechen.

• Das Euro-Feld muss blau sein.
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Kennzeichen Aufkleber

• Kennzeichen vs. Kennzeichenschild

• Das Kennzeichen besteht gemäß § 9 I S. 2 
FZV aus einem Unterscheidungszeichen […] 
und einer […] Erkennungsnummer.

VG Köln 
Urteil 12.01.2017 
-18 K 5857/16-, Rn. 14
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Kennzeichen Aufkleber

• Kennzeichen vs. Kennzeichenschild

• Das Kennzeichenschild enthält dagegen 
nicht nur das Kennzeichen, sondern gemäß 
§ 12 II Satz 2 FZV i.V.m. Anlage 4 Abschnitt 1 
Nr. 3 FZV auch das sog. Euro-Feld.

VG Köln 
Urteil 12.01.2017 
-18 K 5857/16-, Rn. 14
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie

AG Zeitz
Beschluss 20.12.2016
13 OWi 721 Js 210685/16
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie

MV NRW 
27.11.2018
III B-2-21-13/40
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie

MV NRW 
27.11.2018
III B-2-21-13/40
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Kennzeichen Aufkleber

• Galerie

AG Zeitz
Beschluss 07.12.2016
13 OWi 739 Js 209364/16

VG Köln
Urteil 12.01.2017
18 K 5857/16

VG München
Urteil 15.04.2015
M 23 K 14.5127

VG Stuttgart
Bescheid 29.01.2015
8 K 4792/14

AG Altenburg
Urteil 21.04.2017
620 Js 40681/16  2 Cs



Verkehrssicherheitsarbeit

Bernd Huppertz
21

Kennzeichen Aufkleber

• Urkundenfälschung

• Eine echte Urkunde wird verfälscht, wenn 
unbefugt nachträglich ihr Gedankeninhalt 
verändert wird, so dass sie etwas anderes 
als zuvor zum Ausdruck bringt.

BGHSt 45, 197
NZV 2000, 47



Verkehrssicherheitsarbeit

Bernd Huppertz
22

Kennzeichen Aufkleber

• Urkundenfälschung

• Eine Urkundenfälschung liegt nicht vor, weil sich 
die gedankliche Erklärung und die Beweis-
richtung der zusammengesetzten Urkunde (Pkw + 
Kennzeichen) nicht geändert hat:

• Die Halter- und Fahrzeugdaten sind nach 
wie vor unverändert vorhanden.

 

• Ebenso die Erklärung der Zulassungs-
behörde, dass das Kennzeichen für den 
angegebenen Zulassungsbezirk aus-
gegeben wurde. Fischer, StGB 

Rn. 7 zu § 267 StGB



Verkehrssicherheitsarbeit

Bernd Huppertz
23

Kennzeichen Aufkleber

• Urkundenfälschung

• Das Unterscheidungszeichen für den 
Zulassungsstaat ist nicht Teil des amtlichen 
Kennzeichens sondern nur des Kenn-
zeichenschildes.

• Die EU-Flagge als solche ist nicht ge-
schützt; die EU selbst ist kein Staat. Die EU-
Flagge ist somit nur dekoratives Element. 
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Kennzeichen Aufkleber

• Kennzeichenmissbrauch

• Eine Straftat i.S.d. § 22 I Nr. 3 StVG begeht, 
wer

• in rechtswidriger Absicht
• das an einem Kfz oder einem Anhänger an-

gebrachte amtliche Kennzeichen verändert, 
beseitigt, verdeckt oder sonst in seiner 
Erkennbarkeit beeinträchtigt.

BGHSt 45, 197
NZV 2000, 47
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Kennzeichen Aufkleber

• Kennzeichenmissbrauch

• Ein Kennzeichenmissbrauch scheitert 
daran, dass die Erkennbarkeit und Fest-
stellbarkeit des Kennzeichens unberührt 
bleibt und es damit schon an der vom 
Tatbestand geforderten rechtswidrigen 
Absicht mangelt.
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Kennzeichen Aufkleber

• Erlöschen der Betriebserlaubnis

• Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn 
Änderungen vorgenommen werden, durch 
die 

1. die in der BE genehmigte Fahr-
zeugart geändert wird 

2. eine Gefährdung von Verkehrs-
teilnehmern zu erwarten ist 

3. das Abgas- oder Geräuschverhalten 
verschlechtert wird
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Kennzeichen Aufkleber

• Erlöschen der Betriebserlaubnis

• Durch Anbringen der Folie wird zwar ein 
Fahrzeugteil (hier: Kennzeichenschild) 
nachträglich vorsätzlich verändert, das führt 
jedoch nicht u.a. zu einer Gefährdung von 
Verkehrsteilnehmern.
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Kennzeichen Aufkleber

• Rechtsfolgen
• Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, 

dessen amtliches Kennzeichen nicht den 
Vorschriften entsprach.

• Form, Größe, Ausgestaltung einschl. Be-
schriftung entsprechen nicht der Anlage 4.

• § 12 II Satz 2 FZV
• § 12 XIII Satz 1 FZV
• § 77 Nr. 1 FZV
• BKat: 179
• TBNR: 812100 bzw. 812106
• 10,- €
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Kennzeichen Aufkleber

• Rechtsfolgen

• Der Halter darf die Inbetriebnahme eines 
Fahrzeugs nicht anordnen oder zulassen, 
wenn die Voraussetzungen [über die ord-
nungsgemäße Kennzeichnung] nicht vor-
liegen:

• § 12 II Sätze 2 u. 3
• § 12 XIII Satz 2 FZV
• § 77 Nr. 2 FZV
• BKat: ./.
• TBNR: ./.
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Kennzeichen Aufkleber

• Rechtsfolgen

• Hinsichtlich der Sanktionshöhe wird 
hervorgehoben, dass beim Überkleben des 
Erkennungsbuchstabens „D“ bzw. des 
Sternenkranzes im Euro-Feld des amtlichen 
Kennzeichens regelmäßig von Vorsatz 
ausgegangen werden kann. Damit sind die 
Ahndungsbehörden nicht an die nach BKat 
vorgegebene Höhe des Verwarnungsgeldes 
von derzeit 10,- € gebunden.

Schreiben BMV
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Kennzeichen Aufkleber

• Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs

• Da die Kennzeichenschilder nicht den 
Vorgaben der Anlage 4 zu § 12 FZV 
entsprechen, darf das Fahrzeug nicht 
(mehr) auf öffentlichen Straßen betrieben 
werden.

• Damit ist das Fahrzeug auch un-
vorschriftsmäßig i.S.d. § 5 I FZV.
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Kennzeichen Aufkleber

• Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs

• Erweist sich ein Fahrzeug als nicht vor-
schriftsmäßig […], kann die Zulassungs-
behörde dem Halter eine angemessene 
Frist zur Beseitigung der Mängel setzen 
oder den Betrieb des Fahrzeugs be-
schränken oder untersagen.

§ 5 I FZV
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Kennzeichen Aufkleber

• Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs

• Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gebietet es, den Halter

• auf den bestehenden Mangel hin-
zuweisen

• aufzufordern, den Mängel unter Frist-
setzung (7 Tage) zu beheben

• eine Bestätigung über die Mängel-
behebung vorzulegen.

VG Köln
Urteil 12.01.2017
18 K 5857/16
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Kennzeichen Aufkleber

• Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs

• Kommt der Halter der Ordnungsverfügung 
nicht nach, kann die Zulassungsbehörde 
den Betrieb des Fahrzeugs untersagen.

VG Stuttgart
Bescheid 29.1.2015
8 K 4792/14
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